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Wer sich mit dem Versand gefähr-
licher Güter per Luftfracht befasst,
hat sie schon erleben dürfen: Die
„Gefahrgutchecker“, die selbster-
nannten Könige der Luftfracht. Es
gibt zwar ein gesetzliches Regel-
werk der Staaten – ICAO-TI – und
ein Übereinkommen der Airlines –
IATA-DGR –, nachdem weltweit
der sichere Versand gefährlicher
Güter mit Flugzeugen möglich ist.
Darüber hinaus existiert aber
noch eine dritte Regelungsebene,
die allerdings für niemanden ein-
sehbar oder auch nachvollziehbar
wäre. Die eigenmächtigen Inter-
pretationen von IATA-DGR-Rege-
lungen durch Gefahrgut-Checker
bestimmter Airlines, im besonde-
ren die Interpretationen einzelner
Checker der Lufthansa. 

Leider traut sich niemand an
diesen Personenkreis heran und
macht diese Probleme einmal öf-
fentlich. Dies hängt sicherlich ei-
nerseits damit zusammen, dass
Luftfrachtsendungen grundsätz-
lich eilig sind und man endlose
Diskussionen vermeiden will, da-
mit die Ware doch noch pünktlich
abgeflogen werden kann, ande-
rerseits gerät man in der Öffent-
lichkeit natürlich sehr schnell in
den Verdacht, aus wirtschaftli-
chen Gründen an der vermeintli-
chen Sicherheit sparen zu wollen. 

Das heißt aber auch nicht, dass
man sich als Verlader nun alles
gefallen lassen sollte. Es kann
beispielsweise nicht angehen,
dass eine Sendung in München
problemlos abgefertigt wird, wäh-
rend die gleiche Sendung – im
gleichen Zustand – mit den glei-
chen Informationen und Doku-
menten in Frankfurt abgelehnt
wird. Wenn eine Airline der Mei-
nung ist, dass die bestehenden
ICAO-TI bzw. die IATA-DGR in be-
stimmten Punkten nicht sicher
genug seien, so besteht ja immer
noch die Möglichkeit, eine ent-
sprechende Airline-Abweichung
zu veröffentlichen. Dann kann
dies jeder Anwender offiziell
nachlesen und sich im Vorwege
darauf einstellen. 

Es kann aber nicht angehen,
dass man eine derartige, teilweise
eigenwillige Interpretation der
Gefahrgutvorschriften dem
Frachtannahmepersonal, bzw. den
„Gefahrgutcheckern“ überlässt
und sich dann als Airline hinter
der Begründung, die Checker ar-
beiteten total eigenverantwortlich
und weisungsfrei, verschanzt. 

Man kann natürlich auch arg-
wöhnen, dass ein derartiges Ver-
halten der Mitarbeiter durchaus
gewollt ist, nicht unter dem Ge-
sichtspunkt der Sicherheit, son-

dern schlicht aus finanziellen
Gründen, bringt doch die Ableh-
nung einer Gefahrgutsendung
ohne eigenen Mehraufwand einen
direkten Nutzen für die Airline, da
man nun ja auch noch eine „Re-
checking fee“ erheben kann. Ein
derartiges Verhalten könnte sich
aber durchaus auch nachteilig für
die Airline auswirken, wenn es
endlich einmal geschehen sollte,
dass sich die Verladerschaft das
nicht länger gefallen lässt und
diese Fluggesellschaften einfach
bei der Vergabe von Frachtverträ-
gen zukünftig übergeht. Dass ein
solches Verladerverhalten Erfolg

hat, haben wir vor langer Zeit am
Standort München erleben kön-
nen. Voraussetzung ist nur, dass
die Verlader sich über derartiges
Verhalten der Checker offiziell be-
schweren und sich auch unterei-
nander darüber austauschen. 

Dieses Thema hat nichts mit
Sicherheit zu tun. Sicherheitsrele-
vante Mängel darf es in der Tat
nicht geben, gleich bei welchem
Verkehrsträger!
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